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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 6818/J des Abgeordneten Riemer und weiterer Abgeordneter nach den 
mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Frage 1:  
 Wurde das BMG über den Vorfall informiert? 
 
Eine aktive Information des Ressorts durch die für den Vollzug allein zuständige 
Landesbehörde erfolgte nicht. 
 
Fragen 2 bis 4: 
 Welche Informationen haben Sie über den Vorfall? 
 Handelt es sich hierbei wirklich um einen Serval? 
 Wenn ja, wie gehen die Behörden mit dem Tier vor? 
 
Die Berichterstattung in den Medien ist mir bekannt. 
Meine Fachbeamt/inn/en haben mit den zuständigen Fachbeamt/inn/en des Amtes 
der Niederösterreichischen Landesregierung im Rahmen einer Sitzung über den 
Vorfall gesprochen. 
 
Nach den Angaben der niederösterreichischen Tierschutzabteilung kann nicht oder 
nur mit sehr großem Aufwand (Genanalyse) zweifelsfrei geklärt werden, ob es sich 
bei Tieren mit dem Aussehen eines Servals um ein reinrassiges Tier, ein Tier der F1- 
bis F4-Generation oder ein Tier der F5-Generation (dessen Haltung gestattet wäre) 
handelt, da es Züchtungen gibt, die das Wildtieraussehen trotz entsprechender 
Kreuzungen halten.  
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Laut Angabe der niederösterreichischen Tierschutzabteilung wurden gegenüber der 
Veterinärbehörde 1. Instanz Papiere beigebracht, die bestätigen, dass es sich um 
einen Hybrid der 5. Generation handelt. Das Tier wurde – noch bevor eine weitere 
Aufarbeitung des Vorfalles möglich war – außer Landes gebracht.  
 
Frage 5: 
 Wie viele Fälle von illegaler Haltung exotischer Tiere gab es in den letzten fünf 

Jahren? 
 
Der Vollzug des Tierschutzgesetzes und seiner Verordnungen ist nach Artikel 11 B-VG 
reine Landessache, sodass ich hierzu keine Angaben machen kann. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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